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Leitsätze Tritt eine Gonarthrose vor dem Stichtag

01.10.2002 und damit außerhalb des
zeitlichen Rückwirkungsumfangs der BK
2112 auf, kann sie nicht als
Berufskrankheit anerkannt werden. Das
Vorliegen von schwerer Gonarthrose an
einem Knie begründet den Eintritt des
Versicherungsfalls nach BK 2112. Das
zeitlich nach dem Stichtag erfolgende
Auftreten einer entsprechenden
Gonarthrose an dem anderen Knie
begründet kein Eintreten eines neuen
Versicherungsfalls, wenn – wie hier – eine
einseitig kniebelastende Tätigkeit nicht
vorgelegen hat (Anschluss an BSG
20.03.2018, B 2 U 5/16 R). Dabei kommt
für die Anerkennung einer Gonarthrose
i.S.v. BK 2112 unter bestimmten
Voraussetzungen auch der alleinige
Nachweis schwerer Knorpelschäden
mittels MRT-Untersuchung oder
vorhandener Arthroskopiebefunde in
Betracht.

Normenkette SGB 7 § 9
BKV § 6
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3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts
Reutlingen vom 19.03.2014 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind in beiden RechtszÃ¼gen nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt die gerichtliche Feststellung seiner beidseitigen
Kniegelenkserkrankung als Berufskrankheit (BK) nach Nr. 2112 der Anlage 1 zur
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV; nachfolgend BK 2112).

Der 1964 geborene KlÃ¤ger absolvierte von Mitte August 1980 bis Ende Juli 1983
eine Ausbildung zum Fliesenleger und war anschlieÃ�end bis Ende des Jahres 2010
(Bl. 57 SG-Akte) in seinem Ausbildungsbetrieb als Fliesenlegergeselle beschÃ¤ftigt,
wobei ab Dezember 2009 ArbeitsunfÃ¤higkeit bestand (S. 149 VerwA). Im Rahmen
dieser beruflichen TÃ¤tigkeit hatte er sowohl Wand- als auch Bodenfliesen u.a. in
hockender und kniender Haltung zu verlegen und zu verfugen. Ab Ende November
2011 arbeitete der KlÃ¤ger als Hausmeister (a.a.O.).

Im Oktober 2009 wandte sich der KlÃ¤ger zwecks â��Anerkennung der
Knieerkrankungen bei Fliesenlegernâ�� an die Beklagte und wies auf drei
stattgehabte Operationen im Bereich des linken Knies und auf eine Operation des
rechten Knies bei KnorpelablÃ¶sung hin.

Die Beklagte zog medizinische Befundunterlagen bei, aus denen sich bezogen auf
das linke Knie u.a. eine erste Arthroskopie mit Plicaresektion und KnorpelglÃ¤ttung
links im Jahr 1993, erneute Beschwerden seit Ende Mai 1997, weiteren
Arthroskopien Mitte Juni 1997 und Ende November 2004 sowie eine Bursektomie im
September 2009 und bezogen auf das rechte Knie ein traumatischer Badeunfall
Anfang August 2003 (Befund vom 13.08.2003) bei rÃ¶ntgenologisch
altersentsprechendem Befund und eine Arthroskopie im September 2003 ergeben
(s. namentlich im Einzelnen Befundbericht des H-Arztes F1 vom 03.12.2009, S. 38
ff. VerwA). Die Beklagte holte im Hinblick auf eine BK 2102 (MeniskusschÃ¤den
nach mehrjÃ¤hrigen andauernden oder hÃ¤ufig wiederkehrenden, die Kniegelenke
Ã¼berdurchschnittlich belastenden TÃ¤tigkeiten) zunÃ¤chst die Stellungnahme
Arbeitsplatzexposition des PrÃ¤ventionsdienstes vom 14.12.2009 (S. 49 ff. VerwA)
und sodann das Gutachten desÂ M1 vom 06.10.2010 ein (S.Â 85 ff. VerwA), der
beim KlÃ¤ger nach Untersuchung im Juli 2010 und unter Auswertung der
aktenkundigen Befundunterlagen eine mittelgradige Gonarthrose (Grad 3) links mit
geringer FunktionseinschrÃ¤nkung und rezidivierenden ErgÃ¼ssen sowie eine
beginnende Gonarthrose (Grad 1) rechts ohne FunktionseinschrÃ¤nkung
diagnostizierte. MeniskusschÃ¤den lÃ¤gen nicht vor, mithin auch keine BK 2102.
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Dem schloss sich der Staatliche Gewerbearzt an. Darauf gestÃ¼tzt lehnte die
Beklagte die Feststellung einer BK 2102 mit Bescheid vom 25.11.2010 (S. 106 ff.
VerwA) ab.

Im Hinblick auf eine BK 2112 holte die Beklagte sodann ein weiteres Gutachten bei
M1 ein. Dieser nahm in seinem Gutachten vom 10.05.2011 (S. 143 ff. VerwA) im
Wesentlichen auf sein vorangegangenes Gutachten Bezug und erwÃ¤hnte als
â��einzige relevante Nebenerkrankungâ�� eine Adipositas des KlÃ¤gers (BMI 33,5).
Als Folge der langjÃ¤hrigen knienden TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers sei eine Gonarthrose
links mehr als rechts eingetreten. Die Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE)
betrage in Ansehung der minimalen BeweglichkeitseinschrÃ¤nkung links ab dem
Zeitpunkt der letzten Arthroskopie im November 2004 10 v.H.

In seiner beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom 28.07.2011 (S. 157 VerwA)
verneinte derÂ K1 die Frage der Beklagten, ob auf der Grundlage der
RÃ¶ntgenaufnahmen des linken Knies des KlÃ¤gers vom 18.06. und 19.12.1997
bereits seinerzeit eine Arthrose im AusmaÃ� Kellgren 2 bis 4 bestanden habe.

Die Beklagte holte nunmehr beim PrÃ¤ventionsdienst unter dem Gesichtspunkt der
BK 2112 eine Stellungnahme Arbeitsplatzexposition ein. Der Dienst gelangte u.a.
nach Befragung des KlÃ¤gers zu einer kumulativen Einwirkungsdauer von 15.799
Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt mehr als einer Stunde
pro Schicht im Zeitraum vom 20.08.1980 bis 31.07.1983 und vom 01.08.1993 bis
03.12.2009 (Stellungnahme vom 08.08.2011, S. 165 ff. VerwA).

In seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 04.10.2011 (S. 178 f. VerwA) fÃ¼hrte
M1 u.a. aus, dass â��konkurrierende Faktoren erkennbarâ�� seien, die eine
Anerkennung der BK 2112 in Frage stellten, das nachgewiesene Belastungsprofil
stehe aber in Ã�bereinstimmung mit der festgestellten Gonarthrose. In seiner
weiteren ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 07.11.2011 (S. 184 VerwA) gab der
Gutachter dann u.a. an, im linken Knie des KlÃ¤gers bestehe eine Arthrose GradÂ 3
nach Kellgren, im rechten Knie eine Arthrose Grad 1 mit fraglicher
GelenkspaltverschmÃ¤lerung und beginnenden Osteophyten.

Auf Nachfrage der Beklagten teilte der PrÃ¤ventionsdienst in seiner ergÃ¤nzenden
Stellungnahme Arbeitsplatzexposition vom 21.11.2011 (S. 190 f. VerwA) mit, dass
bei einem Fliesenleger typischerweise von einer gleichen Belastung beider Knie
auszugehen sei. Damit konfrontiert fÃ¼hrte M1 aus (ergÃ¤nzende Stellungnahme
vom 05.12.2011, S. 199 VerwA), dass seiner Meinung nach die Voraussetzungen der
Anerkennung einer Gonarthrose als BK â��weiterhinâ�� vorlÃ¤gen. Dagegen
spreche nicht, dass die degenerativen VerÃ¤nderungen auf der linken Seite deutlich
stÃ¤rker ausgeprÃ¤gt seien als auf der rechten Seite.

Auf Hinweis der Beklagten, dass in der Stellungnahme Arbeitsplatzexposition vom
08.08.2011 der Zeitraum vom 01.08.1983 bis 31.07.1993 fehle, korrigierte der
PrÃ¤ventionsdienst dies und errechnete fÃ¼r den Zeitraum vom 20.08.1980 bis
03.12.2009 eine kumulative Einwirkungsdauer von 25.348 Stunden bei einer
Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt mehr als einer Stunde pro Schicht
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(Stellungnahme vom 28.02.2012, S. 204 VerwA).

In seiner beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom 07.03.2012 (S. 209 VerwA)
fÃ¼hrte K1 aus, dass beim KlÃ¤ger nach den RÃ¶ntgenbildern vom 21.07.2010
zwar links eine Gonarthrose vom Schweregrad Kellgren 3 vorliege, rechts hingegen
nur von Grad 1 und dass eine Ã¼berwiegend einseitige Kniebelastung des KlÃ¤gers
Ã¼berhaupt nicht ersichtlich sei. Bei einer beruflich verursachten Gonarthrose ohne
Ã¼berwiegend einseitige Belastung mÃ¼sse das Schadensbild aber auf beiden
Seiten annÃ¤hernd das gleiche AusmaÃ� haben (Hinweis auf die Wissenschaftliche
BegrÃ¼ndung der BK), was vorliegend gerade nicht der Fall sei. Eine BK 2112
kÃ¶nne mithin nicht angenommen werden und der Gutachter habe seine
gegenteilige Auffassung auch nicht schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet.

Nach zustimmender Stellungnahme des Staatlichen Gewerbearztes verlautbarte die
Beklagte mit Bescheid vom 27.03.2012 (S. 212 ff. VerwA), dass eine BK 2112 beim
KlÃ¤ger nicht vorliege und dass AnsprÃ¼che auf Leistungen nicht bestÃ¼nden. Mit
seinem Widerspruch machte der KlÃ¤ger im Wesentlichen geltend, dass der
unterschiedliche Schweregrad nichts an der Gonarthrose und der beruflichen
Bedingtheit Ã¤ndere. Es kÃ¶nne auch nicht â��exakt erfasstâ�� werden, wie
hÃ¤ufig der KlÃ¤ger â��nun nur einseitig in der Hocke gearbeitetâ�� habe.
Entscheidend sei die kumulative Gesamtbelastung. Der Widerspruch hatte keinen
Erfolg (Widerspruchsbescheid vom 22.06.2012, S.Â 221 ff. VerwA).

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 20.07.2012 beim Sozialgericht Reutlingen (SG) mit
dem Begehren Klage erhoben, eine BK 2112 sowie â��AnsprÃ¼che auf
Leistungenâ�� festzustellen. Zur BegrÃ¼ndung hat er sein Vorbringen aus dem
Widerspruchsverfahren wiederholt und vertieft.

Das SG hat den Radiologiebericht des E1 vom 19.10.2004 (MRT linkes Knie) sowie
RÃ¶ntgenaufnahmen beigezogen und F1 hat seinen o.g. Befundbericht (nunmehr
mit Datum 18.02.2013) Ã¼bersandt. Sodann hat das SG von Amts wegen das
SachverstÃ¤ndigengutachten des H1 (OrthopÃ¤dischen UniversitÃ¤tsklinik des
UniversitÃ¤tsklinikums U1) vom 03.07.2013 (Bl. 54 ff. SG-Akte) eingeholt. Der
SachverstÃ¤ndige hat nach Untersuchung des KlÃ¤gers am 24.05.2013
ausgefÃ¼hrt, dass sich im Bereich des linken Knies auf der Grundlage des
Arthoskopiebefunds von November 2004 eine drittgradige Arthrose entsprechende
der Kellgren-Klassifikation mit definitiven Osteophyten und moderater
VerschmÃ¤lerung des medialen Gelenkspalts zeige. Auch im Bereich des rechten
Knies sei arthroskopisch schon vor fast zehn Jahren eine drittgradige
Chondromalazie diagnostiziert worden, sodass zu dieser Zeit ein etwa
symmetrischer Befund vorgelegen habe, wobei rechts kaum Beschwerden
bestanden hÃ¤tten und auch radiologisch erscheine die Situation rechts wesentlich
besser als links, nÃ¤mlich klinisch und radiologisch relativ blande. Auch sei zwar die
Kniebeweglichkeit â��weitgehendâ�� seitengleich, aber linksseitig endgradig â��
deutlich schmerzhaft â��Â eingeschrÃ¤nkt (BewegungsmaÃ�e gemÃ¤Ã� Bl. 60 SG-
Akte: beidseits Streckung/Beugung 0-0-120Â°). Beim KlÃ¤ger bestÃ¼nden zwar
konkurrierende Faktoren (Adipositas 1. bis 2. Grades, BMI 35; beidseitige
InnenrotationseinschrÃ¤nkung der HÃ¼ftgelenke mit Impingement), indes habe er
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Ã¼ber 30 Jahre als Fliesenleger gearbeitet und bereits im Juli 1993 hÃ¤tten
drittgradige chondromalazische VerÃ¤nderungen im linken Knie vorgelegen, sodass
das Lebensalter kein konkurrierender Faktor sein kÃ¶nne. Auch habe zum Zeitpunkt
der Arthroskopien 2003 bzw. 2004 prinzipiell symmetrische Befunde bezÃ¼glich der
KnorpelschÃ¤digung vorgelegen. Insgesamt sei von einer BK 2112 auszugehen.

Dem ist die Beklagte unter Hinweis darauf, dass beim KlÃ¤ger lediglich links eine
Gonarthrose mit Schweregrad 3 nach Kellgren, rechts jedoch nur mit Schweregrad
1, vorliege, was mit dem Schadensbild einer beruflichen gleich starken Belastung
der Kniegelenke nicht in Einklang zu bringen sei. Ohnehin habe der
SachverstÃ¤ndige eine seitengleich uneingeschrÃ¤nkte Kniegelenksbeweglichkeit
dokumentiert, was die Annahme einer BK 2112 ebenfalls ausschlieÃ�e.

In seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 05.02.2014 (Bl. 118 SG-Akte) hat der
SachverstÃ¤ndige ausgefÃ¼hrt, dass im Bereich des linken Knies bereits zum
Zeitpunkt der Arthroskopie am 20.07.1993 eine Gonarthrose bestanden habe,
Ã¤hnlich rechts im Rahmen der dortigen Arthroskopie am 08.09.2003. Indes sei zum
Stichtag (Hinweis auf Â§ 6 Abs. 1 Satz 1 BKV in der bis zum 31.12.2014 geltenden
Fassung â�� a.F. -, entspricht wÃ¶rtlich Â§ 6 Abs. 3 Satz 1 BKV in der seit dem
01.08.2017 geltenden Fassung) am 30.09.2002 lediglich von einer
â��Gesamtstundenzahlâ�� von 10.698 auszugehen (s. im Einzelnen Bl. 119 f. und
123 SG-Akte). Hinsichtlich der jeweils vonÂ F1, M1 und von ihm dokumentierten
Kniegelenksbeweglichkeiten (F1 am 04.06.1999: Streckung/Beugung links
0-0-130Â°, S. 38 VerwA; M1 am 21.07.2010: Streckung/Beugung links 0-0-130Â°
und rechts 0-0-135Â°, S. 90 VerwA) lÃ¤gen im Rahmen der Messtoleranz; bei der
von ihm (H1) befundeten normalen Beweglichkeit mÃ¼ssten die Schmerzen
berÃ¼cksichtigt werden.

Mit Urteil vom 19.03.2014 hat das SG den Bescheid der Beklagten vom 27.03.2012
in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 22.06.2012 aufgehoben und â��
entsprechend dem in der mÃ¼ndlichen Verhandlung allein noch gestellten BK-
Feststellungsantrag (s. Bl. 124 Rs. SG-Akte) â�� festgestellt, dass beim KlÃ¤ger die
BK 2112 vorliegt; es hat zudem angeordnet, dass die Beklagte die
auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers zu tragen hat. Zur BegrÃ¼ndung hat es
im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, dass sowohl die sog. arbeitstechnischen
Voraussetzungen (Hinweis auf die Stellungnahmen des PrÃ¤ventionsdienstes) als
auch die medizinischen Voraussetzungen erfÃ¼llt seien. Hinsichtlich Letzterem hat
es sich auf das Gutachten des M1 und auf das SachverstÃ¤ndigengutachten des H1
gestÃ¼tzt. Im linken Kniegelenk des KlÃ¤gers bestehe ein rÃ¶ntgenologischer
Befund von Kellgren Grad 3, im rechten von Grad 1, was indes nicht der Annahme
der BK 2112 entgegenstehe. Ebenfalls nicht entgegenstehe, dass der KlÃ¤ger im
Rahmen seiner beruflichen TÃ¤tigkeit als Fliesenleger im Wesentlichen beidseitig
kniend gearbeitet habe. Zwar trete eine Gonarthrose i.S.d. BK 2112 â��in der
Regelâ�� beidseitig auf (Hinweis auf das Merkblatt zur BK), schlieÃ�e aber
Abweichendes nicht aus. Beim KlÃ¤ger sei insgesamt trotz konkurrierender
Faktoren sowie der Asymmetrie der Beschwerden und der bildgebenden Befunde
von einem wahrscheinlichen beruflichen Zusammenhang auszugehen; dagegen
spreche auch nicht das schnellere Voranschreiten der Erkrankung links gegenÃ¼ber
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rechts. SchlieÃ�lich sei der erhobene Anspruch auch nicht wegen Â§ 6 Abs. 1 Satz 1
BKV a.F. ausgeschlossen. Zwar habe der KlÃ¤ger bereits vor dem 30.09.2002 an
einer Gonarthrose gelitten, indes habe diese noch nicht ein AusmaÃ� von Grad 2 bis
4 nach Kellgren erreicht (Hinweis auf K1) und auch seien die arbeitstechnischen
Voraussetzungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfÃ¼llt gewesen (Hinweis auf die
Berechnungen des H1).

Gegen das ihr am 08.05.2014 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 04.06.2014
Berufung eingelegt (seinerzeit L 10 U 2449/14) und geltend gemacht, dass die
einseitige Gonarthrose i.S.d. BK 2112 des KlÃ¤gers (links) nach dem BK-Merkblatt
entgegen dem SG gerade nicht durch die beidseitige berufliche Belastung erklÃ¤rt
werden kÃ¶nne.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Reutlingen vom 19.03.2014 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Er hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Der Senat hat bildgebendes Material beigezogen und von Amts wegen bei dem Arzt
S1 das SachverstÃ¤ndigengutachten vom 13.10.2015 (Bl.Â 35 ff. Senats-Akte L 10 U
2449/14) eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige hat nach Untersuchung des KlÃ¤gers am
26.03.2015 eine BewegungseinschrÃ¤nkung des linken Knies (Streckung/Beugung
0-20-110Â°) bei zwischenzeitlich stattgehabter Implantation einer medialen
unikondylÃ¤ren OberflÃ¤chenprothese sowie ein Streckdefizit des rechten Knies
(Streckung/Beugung 0-10-140Â°) bei Gonarthrose diagnostiziert. Zusammenfassend
hat er ausgefÃ¼hrt, dass die radiologischen Voraussetzungen der BK 2112 im
Bereich des linken Knies auf der Grundlage der RÃ¶ntgenbilder vom 24.09.2008
(Kellgren Grad 2 bis 3) und 21.07.2010 (Kellgren Grad 3) vorlÃ¤gen, bezÃ¼glich des
rechten Knies auf der Grundlage der entsprechenden RÃ¶ntgenbilder vom
21.07.2010 hingegen nicht (Kellgren Grad 1); es bestehe somit links gegenÃ¼ber
rechts ein Unterschied, der mehr als 1 Grad nach der Kellgren-Einteilung betrage.
Dies spreche gegen die Anerkennung einer BKÂ 2112, zumal eine einseitige
berufliche Kniebelastung mit entsprechenden Befunden nirgends dokumentiert sei
und der KlÃ¤ger eine solche einseitige Beanspruchung auch nicht geltend gemacht
habe. Allerdings liege arthroskopisch â�� ausgehend von den Arthroskopiebefunden
vom 25.06.1997 (links) und 08.09.2003 (rechts) â�� eine â��Gleichseitigkeitâ��
vor. Die â��Zeitvorgabenâ�� erschienen erfÃ¼llt und eine rein rÃ¶ntgenologische
(und nicht auch arthroskopische) Betrachtung entspreche nicht der aktuellen
Begutachtungsempfehlung. Problematisch sei freilich das Ã�bergewicht des
KlÃ¤gers als stark konkurrierender Faktor: Gleichwohl erscheine im Ergebnis ein
beruflicher Zusammenhang hinreichend wahrscheinlich. Auch H1 habe dies
angenommen.
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Die Beklagte ist dem mit der beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme des Facharztes
fÃ¼r B1 vom 02.03.2016 (Bl. 77 ff. Senats-Akte L 10 U 2449/14) entgegengetreten.
Zwar sei es, so B1, zutreffend, dass arthroskopisch von einer Gleichseitigkeit
(tiefreichende KnorpelschÃ¤den beidseits) auszugehen sei, wobei rÃ¶ntgenologisch
rechts â�� auch noch zum Zeitpunkt der Begutachtung durch S1 â�� eine
Gonarthrose i.S.d. angeschuldigten BK nicht vorliege. Indes habe beim KlÃ¤ger in
Ansehung der schweren KnorpelschÃ¤den links bereits im Juli 1993 und Juni 1997
eine anerkennungsfÃ¤hige Arthrose i.S.d. spÃ¤teren BK 2112 vorgelegen, sodass
der Versicherungsfall vor dem 30.09.2002 eingetreten sei. Gleiches dÃ¼rfte
hinsichtlich der arthrotischen VerÃ¤nderungen im rechten Knie gelten.
Hinzukomme, dass das Ã�bergewicht des KlÃ¤gers ebenso wie der
rÃ¶ntgenologische Seitenunterschied (mehr als ein Kellgren-Grad) gegen eine
berufliche Verursachung spreche. Es spreche zwar im Ergebnis mehr fÃ¼r als gegen
eine berufliche Verursachung, und die arthroskopisch nachgewiesenen
KnorpelschÃ¤den entsprÃ¤chen einer Gonarthrose i.S.d. BK 2112, einer
Anerkennung stehe freilich die gesetzliche RÃ¼ckwirkungsbegrenzung entgegen.

ErgÃ¤nzend dazu hat die Beklagte darauf hingewiesen (vgl. Bl. 82 Senats-Akte L 10
U 2449/14), dass auch H1 in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme â�� auch wenn er
hinsichtlich der arbeitstechnischen Voraussetzungen die korrigierte
(Ausgangs-)Berechnung des PrÃ¤ventionsdienstes Ã¼bersehen habe (kumulative
Einwirkungsdauer bis zum 30.09.2002 nicht 10.698, sondern 20.222 Stunden) â��
der Sache nach den (medizinischen) Versicherungsfall der BK 2112 bereits vor dem
30.09.2002 bestÃ¤tigt habe.

Mit Beschluss vom 22.07.2016 hat der Senat auf Antrag der Beteiligten das Ruhen
des Verfahrens im Hinblick auf ein seinerzeit beim Bundessozialgericht (BSG)
anhÃ¤ngiges Revisionsverfahren (B 2 U 5/16 R) angeordnet.

Nach Wiederanrufung im Anschluss an das Urteil des BSG vom 20.03.2018 im o.a.
Verfahren hat die Beklagte zusammenfassend geltend gemacht (Bl. 7 ff. Senats-
Akte), dass nach der aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen
Begutachtungsempfehlung nicht â�� â��wie das BSGâ�� â�� allein auf die
RÃ¶ntgenbefunde abzustellen sei, sondern (auch) auf vorhandene
Arthroskopiebefunde. Danach habe beim KlÃ¤ger bereits vor dem Stichtag eine
Gonarthrose i.S.d. BK 2112 vorgelegen und zwar nicht nur links, sondern auch
rechts. Selbst wenn man Letzteres nicht als nachgewiesen ansehen wollte, kÃ¤me
die begehrte Anerkennung aus den entsprechenden GrÃ¼nden der Entscheidung
des BSG nicht in Betracht. UnabhÃ¤ngig davon sei auch eine berufliche
Verursachung der Kniegelenksbeschwerden nicht hinreichend wahrscheinlich.

Die KlÃ¤gerseite hat dem â�� ebenfalls zusammenfassend â�� entgegengehalten
(Bl. 17 ff. Senats-Akte), dass nach K1 das Vollbild der BK-Gonarthrose (links) gerade
nicht vor dem Stichtag vorgelegen habe. Zudem habe das BSG in seiner
Entscheidung vom 20.03.2018 ausdrÃ¼cklich auf das Vorliegen rÃ¶ntgenologischer
Befunde und das kumulative Vorliegen der in der Begutachtungsempfehlung
genannten Kriterien abgestellt; nichts davon habe beim KlÃ¤ger vor dem Stichtag
vorgelegen. Auch nach der Begutachtungsempfehlung komme der
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RÃ¶ntgendiagnostik ein grÃ¶Ã�eres Gewicht bei und Arthroskopiebefunde hÃ¤tten
danach gerade keine Vorrangfunktion. Ein beruflicher Ursachenzusammenhang
liege ebenfalls vor, die AusfÃ¼hrungen des SG seien in jeder Hinsicht zutreffend.

Die Beklagte hat eine weitere Stellungnahme Arbeitsplatzexposition des
PrÃ¤ventionsdienstes vorgelegt (vom 28.07.2021, Bl. 26 ff. Senats-Akte: Erreichen
einer kumulativen Einwirkungsdauer von mindestens 13.000 Stunden im Juni 1995).

Der Senat hat sodann von Amts wegen bei S1 die ergÃ¤nzende Stellungnahme vom
08.10.2021 eingeholt (Bl. 38 ff. Senats-Akte). Der SachverstÃ¤ndige hat klargestellt,
dass beim KlÃ¤ger bezogen auf das linke Knie die rÃ¶ntgenologischen
Voraussetzungen der angeschuldigten BK bezogen auf den 24.09.2008
(RÃ¶ntgenbilder von diesem Tag) vorlÃ¤gen; arthroskopisch hingegen seien bereits
am 25.06.1997 KnorpelschÃ¤den mit Grad 3 bis 4 und entsprechenden
FunktionsstÃ¶rungen dokumentiert, was unter Zugrundelegung der
unfallmedizinischen Literatur eine Gonarthrose i.S.d. BK 2112 darstelle. BezÃ¼glich
des rechten Knies bestehe rÃ¶ntgenologisch eine derartige Gonarthrose hingegen
nicht; auch insoweit ergebe sich aber Anderes aus dem Arthroskopiebefund vom
08.09.2003 (Knorpelschaden Grad 3) mit Beschwerdesymptomatik (erstmals) am
13.08.2003, der eine Gonarthrose i.S.d. BK 2112 nachweise und zwar nach dem
Stichtag. Freilich sei andererseits die â��Annahme begrÃ¼ndetâ��, dass die am
08.09.2003 arthroskopisch festgestellten KnorpelschÃ¤den rechts auch schon am
30.09.2002 bestanden hÃ¤tten, eine exakte zeitliche Zuordnung bleibe jedoch
lediglich spekulativ.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Senats ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt (Bl. 45, 48 Senats-Akte).

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird
auf den Inhalt der Verwaltungsakte der Beklagten sowie auf die Prozessakten erster
und zweiter Instanz verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht
eingelegte und gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 143, 144 SGG statthafte Berufung der
Beklagten, Ã¼ber die der Senat aufgrund des EinverstÃ¤ndnisses der Beteiligten
nach Â§ 153 Abs. 1 i.V.m. Â§ 124 Abs. 2 SGG ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
entscheidet, ist zulÃ¤ssig und auch begrÃ¼ndet.

Gegenstand des Rechtsstreits ist der Bescheid der Beklagten vom 27.03.2012 in der
Gestalt (Â§Â 95 SGG) des Widerspruchsbescheids vom 22.06.2012, soweit die
Beklagte damit die Anerkennung der beidseitigen Kniegelenkserkrankung des
KlÃ¤gers als BK 2112 abgelehnt hat.

Dagegen wendet sich der KlÃ¤ger statthaft und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig mit der
kombinierten Anfechtungs- und Feststellungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 Var. 1, Â§
55 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Â§ 56 SGG; dazu statt vieler nur BSG 15.09.2011, B 2 U 22/10
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R, in juris, Rn.Â 10 m.w.N., st. Rspr.).

Diese Klage ist indes unbegrÃ¼ndet, sodass das SG die angefochtenen Bescheide
zu Unrecht aufgehoben und eine BK 2112 festgestellt hat. Der Bescheid
vom 27.03.2012 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 22.06.2012 ist
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten. Er hat keinen
Anspruch auf gerichtliche Feststellung einer BK 2112.

Materiell-rechtliche Grundlage fÃ¼r die Anerkennung einer Berufskrankheit ist Â§ 9
Abs. 1 Satz 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) i.V.m. der Anlage 1 zur BKV.
Nach Â§ 9 Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind Berufskrankheiten nur diejenigen Krankheiten,
die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats
als solche bezeichnet hat (sog. Listen-BK) und die der Versicherte infolge einer den
Versicherungsschutz nach den Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit
erleidet. Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des BSG (s. nur BSG 20.03.2018, B 2 U
5/16 R, in juris, Rn. 12 m.w.N., auch zum Folgenden) ist fÃ¼r die Feststellung einer
Listen-BK (Versicherungsfall) erforderlich, dass die Verrichtung einer grundsÃ¤tzlich
versicherten TÃ¤tigkeit (sachlicher Zusammenhang) zu Einwirkungen von
Belastungen, Schadstoffen oder Ã¤hnlichem auf den KÃ¶rper gefÃ¼hrt hat
(EinwirkungskausalitÃ¤t) und diese Einwirkungen eine Krankheit verursacht haben
(haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t). Dabei mÃ¼ssen die â��versicherte
TÃ¤tigkeitâ��, die â��Verrichtungâ��, die â��Einwirkungenâ�� und die
â��Krankheitâ�� im Sinne des Vollbeweises â��Â also mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit â�� vorliegen. FÃ¼r die nach der Theorie der wesentlichen
Bedingung zu beurteilenden UrsachenzusammenhÃ¤nge genÃ¼gt indes die
hinreichende Wahrscheinlichkeit, allerdings nicht die bloÃ�e MÃ¶glichkeit. Der
Beweisgrad der hinreichenden Wahrscheinlichkeit ist erfÃ¼llt, wenn mehr fÃ¼r als
gegen den Ursachenzusammenhang spricht und ernste Zweifel
ausscheiden. Kommen mehrere Ursachen in Betracht (konkurrierende KausalitÃ¤t),
so sind nur solche Ursachen als rechtserheblich anzusehen, die wegen ihrer
besonderen Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich beigetragen haben
(s. nur BSG 05.08.1993, 2 RU 34/92, in juris, Rn. 16 m.w.N.). Dass die
berufsbedingte Erkrankung ggf. den Leistungsfall auslÃ¶sende Folgen nach sich
zieht (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t), ist keine Voraussetzung einer Listen-BK,
wohl aber fÃ¼r eine Leistung (Leistungsfall).

Der Versicherungsfall einer Listen-BK setzt somit voraus, dass die Bundesregierung
als Verordnungsgeberin die Krankheit als Berufskrankheit in der Anlage 1 der BKV
bezeichnet hat und dass sÃ¤mtliche Merkmale dieses Tatbestands erfÃ¼llt sind
(BSG 20.03.2018, B 2 U 5/16 R, a.a.O. Rn.Â 13 m.w.N.). Kann ein behaupteter
Sachverhalt nicht nachgewiesen oder der ursÃ¤chliche Zusammenhang nicht
wahrscheinlich gemacht werden, so geht dies nach dem im sozialgerichtlichen
Verfahren geltenden Grundsatz der objektiven Beweislast zu Lasten des Beteiligten,
der aus diesem Sachverhalt Rechte herleitet, bei den anspruchsbegrÃ¼ndenden
Tatsachen also zu Lasten des jeweiligen KlÃ¤gers (BSG 20.12.2016, B 2 U 16/15 R,
in juris, Rn. 23 m.w.N.).

Zu den von der Bundesregierung in der Anlage 1 der BKV bezeichneten
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Berufskrankheiten zÃ¤hlt die vorliegend angeschuldigte Berufskrankheit. Sie
umfasst nach der durch Art. 1 Nr. 3 lit. c) der Zweiten Verordnung zur Ã�nderung
der Berufskrankheiten-Verordnung vom 11.06.2009 (BGBl. I S. 1273) mit Wirkung
vom 01.07.2009 eingefÃ¼gten Nr.Â 2112 der Anlage 1 zur BKV die â��Gonarthrose
durch eine TÃ¤tigkeit im Knien oder vergleichbare Kniebelastung mit einer
kumulativen Einwirkungsdauer wÃ¤hrend des Arbeitslebens von mindestens 13.000
Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro
Schichtâ��.

Mit der EinfÃ¼gung der BK 2112 in die Anlage 1 zur BKV ist in Â§ 6 Abs. 1 Satz 1
BKV a.F. bestimmt worden, dass eine Krankheit nach Nr. 2112, an der Versicherte
am 01.07.2009 litten, auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen ist, wenn der
Versicherungsfall nach dem 30.09.2002 eingetreten ist. Diese Regelung ist
nachfolgend ohne inhaltliche Ã�nderung mit der Dritten Verordnung zur Ã�nderung
der Berufskrankheiten-Verordnung vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2397) in Â§ 6 Abs.Â 2
Satz 1 BKV a.F. und mit der aktuellen, seit dem 01.08.2017 geltenden Fassung der
Vierten Verordnung zur Ã�nderung der Berufskrankheiten-Verordnung
vom 10.07.2017 (BGBl.Â I S. 2229) in Â§Â 6 Abs.Â 3 Satz 1 BKV verschoben worden,
der somit hier anzuwenden ist (vgl. nur BSG 20.03.2018, B 2 U 5/16 R, in juris, Rn.
9, 14); diese Stichtagsregelung ist mit hÃ¶herrangigem Recht vereinbar (BSG a.a.O.
Rn. 22 m.w.N., auch zur Rspr. des Bundesverfassungsgerichts).

Mit dem Begriff â��Versicherungsfallâ�� in Â§ 6 Abs. 3 Satz 1 BKV ist der
â��Erkrankungsfallâ�� gemeint (BSG a.a.O. Rn. 15 m.w.N.). Der Erkrankungsfall der
Gonarthrose i.S.d. BK 2112 tritt ein, sobald ein (sic!) Kniegelenk die diagnostischen
Kriterien dieser Krankheit erfÃ¼llt, weil es sich bei den VerschleiÃ�erscheinungen
an den Kniegelenken um einen einheitlichen Erkrankungsfall handelt. Der
Versicherungsfall der Gonarthrose setzt mithin nicht voraus, dass an beiden Knien
eine Erkrankung vorliegt (BSG a.a.O. Rn. 16 m.w.N.).

FÃ¼r den Eintritt des Erkrankungsfalls mÃ¼ssen die Kriterien vorliegen, die nach
den aktuellen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft die Diagnose sichern.
Das Recht knÃ¼pft damit an den medizinischen Diagnosebegriff und die dazu
entwickelten Kriterien an. Dabei sind zur Ermittlung des aktuellen medizinisch-
wissenschaftlichen Erkenntnisstands und als Interpretationshilfe die MerkblÃ¤tter
heranzuziehen, auch wenn sie weder verbindliche Konkretisierungen der
Tatbestandsvoraussetzungen der Berufskrankheit noch antizipierte
SachverstÃ¤ndigengutachten oder eine Dokumentation des Stands der
einschlÃ¤gigen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft sind (BSG a.a.O. Rn.
17 m.w.N., auch zum Vorstehenden).

Nach dem Merkblatt zur BK 2112 (Bek. des BMAS 30.12.2009, IVa 4-45222-2112,
GMBl. 2010, S.Â 98Â ff.) hat die Diagnose einer Gonarthrose folgende
Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen mÃ¼ssen: chronische
Kniegelenksbeschwerden, FunktionsstÃ¶rungen bei der orthopÃ¤dischen
Untersuchung in Form einer eingeschrÃ¤nkten Streckung oder Beugung im
Kniegelenk und die rÃ¶ntgenologische Diagnose einer Gonarthrose entsprechend
Grad 2 bis 4 der Klassifikation von Kellgren et al. (s. dazu BSG, a.a.O., Rn. 18).
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Freilich sind diese Kriterien auf der Grundlage des seitherigen medizinisch-
wissenschaftlichen Erkenntnisstands ergÃ¤nzt worden (s. Wissenschaftliche
Stellungnahme zu der Berufskrankheit Nr. 2112 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-
Verordnung, Bek. des BMAS vom 24.10.2011, IVa 4-45222-2112, GMBl. 2011,
S.Â 983 m.w.N.; Begutachtungsempfehlung fÃ¼r die Berufskrankheit Nummer 2112
â�� Gonarthrose, hrsgg. von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, e.V.,
Berlin Juni 2014, S. 8; Schiltenwolf/Rompe in Weise/Schiltenwolf, Grundkurs
orthopÃ¤disch-unfallchirurgische Begutachtung, 2. Aufl. 2014, S.
191; SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 9. Aufl.
2017, S. 672 ff.). Danach liegt eine Gonarthrose mit dem erforderlichen
Schweregrad i.S.d. BK 2112 nicht nur dann vor, wenn eine
BewegungseinschrÃ¤nkung in Form einer eingeschrÃ¤nkten Streckung und/oder
Beugung im Kniegelenk besteht, sondern auch, wenn ein Kniegelenkserguss, eine
KapselentzÃ¼ndung mit Verdickung oder Verplumpung der Gelenkkontur, eine
Krepitation bei der Gelenkbewegung, ein hinkendes Gangbild oder eine Atrophie der
Oberschenkelmuskulatur gegeben ist.

Auch ist in der unfallmedizinisch-wissenschaftlichen Literatur seit langem
anerkannt, dass die Original-Klassifikation der Gonarthrose nach Kellgren et. al von
Ende der 1950er bzw. Anfang der 1960er Jahre fÃ¼r die Begutachtung der BK 2112
in der Regel zu spezifizieren ist, zumal die Klassifikation im Original nur eine
ausschlieÃ�lich deskriptive Beschreibung der RÃ¶ntgenmorphologie enthÃ¤lt (s. im
Einzelnen die Begutachtungsempfehlung a.a.O. S.Â 24 ff.;
SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, a.a.O., S. 672, 674 f.; Schiltenwolf/Rompe a.a.O.,
S.Â 185). Neben der RÃ¶ntgendiagnostik kommen insbesondere zum Beweis eines
Knorpelschadens bzw. dessen Schweregrads auch MRT-Befunde und ggf.
Athroskopiebefunde in Betracht, die in die Bewertung einzubeziehen sind. Gerade
die Kernspintomographie erlaubt neben der Bildrekonstruktion in allen Raumebenen
die Beurteilung des Gelenkknorpels, der Menisci, des Bandapparats, eines
mÃ¶glichen KnochenmarkÃ¶dems sowie von Knochen- und
WeichteilverÃ¤nderungen und steht an zweiter Stelle im Untersuchungsablauf
degenerativer Gelenkerkrankungen (Begutachtungsempfehlung a.a.O., S. 26, 28).
Dabei kommt fÃ¼r die Anerkennung einer Gonarthrose i.S. der BK unter
bestimmten Voraussetzungen auch der alleinige Nachweis schwerer
KnorpelschÃ¤den mittels MRT-Untersuchung in Betracht
(Begutachtungsempfehlung a.a.O., S. 29). NÃ¤mliches gilt in Bezug auf
Arthroskopiebefunde, freilich mit der MaÃ�gabe, dass allein zum Zweck einer
gutachtenbezogenen Beurteilung keine arthroskopischen Untersuchungen zu
erfolgen haben (Begutachtungsempfehlung a.a.O., S. 32; so auch
SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, a.a.O., S. 674 f.). Zusammenfassend fÃ¼hrt die
Begutachtungsempfehlung dazu aus (a.a.O., S. 35): â��Im Hinblick auf die
prÃ¤ziseren NachweismÃ¶glichkeiten, die sich durch die Anwendung von CT- oder
MRT-Aufnahmen sowie anhand von Arthroskopie-Befunden ergeben, kommt diesen
Nachweisen gegenÃ¼ber dem nativ-rÃ¶ntgenologischen Bildmaterial eine
hervorgehobene Bedeutung zu. Dennoch sind CT- und MRT-Untersuchungen
keinesfalls regelhaft zu fordern, sondern auch unter ethischen sowie Strahlenschutz-
Gesichtspunkten nur dann durchzufÃ¼hren, wenn sie fÃ¼r die Diagnosesicherung
und/oder die Beurteilung von KausalzusammenhÃ¤ngen bzw. die Bewertung von BK-
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Folgen notwendig sind. Arthroskopien dÃ¼rfen auch weiterhin nicht zu
diagnostischen Zwecken gefordert sowie durchgefÃ¼hrt werden und bleiben
therapeutischen AnsÃ¤tzen vorbehalten. Dennoch eignen sich vorliegende
Ergebnisse zu Beweiszwecken.â��

Dass mithin bei der diagnostischen Ermittlung und Bewertung des Schweregrads
einer Gonarthrose nach und entsprechend Kellgren et al. nicht nur RÃ¶ntgenbilder
einzubeziehen sind, sondern auch vorhandenes MRT-Bildmaterial und
Arthroskopiebefunde, haben auch die SachverstÃ¤ndigen H1 und S1 ohne Weiteres
â�� gerade unter Hinweis auf die Begutachtungsliteratur â�� zugrunde gelegt. Dem
Senat erschlieÃ�t sich auch nicht, warum weitaus prÃ¤zisere Diagnosemethoden
(MRT, Arthroskopie) als RÃ¶ntgenbilder von vornherein auÃ�en vor bleiben sollten.
Es wÃ¤re nicht plausibel zu erklÃ¤ren, warum bei einem rÃ¶ntgenologisch unklaren
oder gar negativen Befund, aber bei bildgebend (MRT) oder arthroskopisch
nachgewiesener Arthrose mit einem Schwergrad von 2 oder mehr nach Kellgren et
al. eine BK 2112 â�� bei Vorliegen der Ã¼brigen Voraussetzungen â�� nicht
anerkannt werden sollte. Dazu verhÃ¤lt sich auch das Merkblatt zur BK 2112
Ã¼berhaupt nicht, sondern verweist allein auf die â��rÃ¶ntgenologische Diagnose
entsprechendâ�� Kellgren et al., ohne andere diagnostische Methoden zur
Einordnung von morphologischen VerÃ¤nderungen in die Einteilung nach Kellgren
et al. auch nur zu erwÃ¤hnen, geschweige denn sie auszuschlieÃ�en. UnabhÃ¤ngig
davon gibt das Merkblatt zur BK 2112 aus dem Jahr 2009 eben â�� wie dargelegt
â�� insoweit nicht den seitherigen, aktuellen wissenschaftlich-medizinischen
Kenntnisstand wieder; das Merkblatt gibt keine verbindliche Konkretisierung der
Tatbestandsvoraussetzungen der BK vor und beinhaltet gerade auch keine
Dokumentation des Stands der einschlÃ¤gigen Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft (BSG a.a.O. Rn. 17). Ohnehin kann das Merkblatt vom 30.12.2009
denklogisch neue oder auch nur â��gelÃ¤uterteâ�� Erkenntnisse in der Zukunft
nicht umfassen, weswegen sich die einschlÃ¤gigen medizinischen Fachkreise mit
Vertretern verschiedener Fachgesellschaften und Organisationen gerade damit
befasst und entsprechende ErgÃ¤nzungen und PrÃ¤zisierungen konsentiert haben,
was die Wissenschaftliche Stellungnahme vom 24.10.2011 (a.a.O.) und die
Begutachtungsempfehlung (a.a.O.) â�� denen die unfallmedizinische Literatur folgt
â�� anschaulich zeigen (zur MaÃ�geblichkeit von aktuellen BegrÃ¼ndungen
namentlich des SachverstÃ¤ndigenbeirats und von Konsensempfehlungen
â��Â neben MerkblÃ¤ttern des zustÃ¤ndigen Ministeriums â�� s. nur BSG
23.04.2015, B 2 U 10/14 R, in juris, Rn. 20); unabhÃ¤ngig davon ist stets â�� auch
bei rÃ¼ckschauender Betrachtung â�� der aktuelle, ggf. auch â��gelÃ¤uterteâ��,
wissenschaftliche Erkenntnisstand zugrunde zu legen (BSG a.a.O.).

DemgemÃ¤Ã� ist die Auffassung der KlÃ¤gerseite, fÃ¼r die Bewertung des
Schweregrads nach Kellgren et al. seien ausschlieÃ�lich RÃ¶ntgenbefunde
maÃ�geblich, unzutreffend, denn dies entspricht â��Â wie aufgezeigt â�� gerade
nicht dem wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnisstand. Fehl geht dabei auch
die Annahme, das BSG habe in seinem Urteil vom 20.03.2018 (B 2 U 5/16Â R,
a.a.O., Rn. 18) durch Bezugnahme allein auf das Merkblatt vom 30.12.2009 einen
entsprechenden (â��rÃ¶ntgenologische Diagnoseâ��) Rechtssatz gebildet. Zum
einen hat das BSG in der Entscheidung ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen, dass ein
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ministerielles Merkblatt die Tatbestandsvoraussetzungen einer BK gerade nicht
verbindlich konkretisiert, zum anderen hatte das BSG Ã¼berhaupt keine
Veranlassung im konkreten Fall, die allgemeine (generelle) Tatsache des
Diagnosekriteriums anhand des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstands
revisionsrechtlich zu Ã¼berprÃ¼fen (s.Â dazu BSG 23.04.2015, B 2 U 10/14 R,
a.a.O., Rn. 20 m.w.N.), denn im dortigen Fall hatte das Tatsachengericht fÃ¼r das
Revisionsgericht bindend (Â§ 163 SGG) festgestellt, dass â��diese Diagnosekriterien
am Stichtag (30.9.2002) erfÃ¼lltâ�� gewesen sind (s. BSG 20.03.2018, B 2 U 5/16 R
, a.a.O., Rn. 14, 19).

Unter Zugrundelegung dessen ist der Senat aus den nachfolgenden ErwÃ¤gungen
davon Ã¼berzeugt, dass beim KlÃ¤ger der Versicherungsfall der BK bereits vor dem
Stichtag des Â§ 6 Abs. 3 Satz 1 BKV (01.10.2002), nÃ¤mlich spÃ¤testens
am 25.06.1997, vorlag, weil zu diesem Zeitpunkt eine Gonarthrose am linken Knie
bereits voll ausgeprÃ¤gt war. Damit kommt im vorliegenden Fall eine Anerkennung
eines (weiteren) Versicherungsfalls der Gonarthrose zum 08.09.2003 bezogen nur
auf das rechte Knie nicht mehr in Betracht, denn mit dem Versicherungsfall
bezÃ¼glich des linken Knies lag die â��Erkrankung Gonarthroseâ�� i.S.d. BK 2112
insgesamt bereits vor dem Stichtag und damit auÃ�erhalb des zeitlichen
RÃ¼ckwirkungsumfangs der Listen-BK vor (vgl. BSG a.a.O. Rn. 21).

Der SachverstÃ¤ndige S1 hat in seinem Gutachten fÃ¼r den Senat nebst
ergÃ¤nzender Stellungnahme im Einzelnen befundgestÃ¼tzt und unter Auswertung
der aktenkundigen Befundunterlagen â�� insbesondere des Arthroskopiebefunds
des linken Knies vom 25.06.1997 â�� sowie unter Zugrundelegung namentlich der
o.a. Begutachtungsempfehlung und der unfallmedizinischen Literatur in jeder
Hinsicht schlÃ¼ssig und nachvollziehbar dargelegt, dass und warum beim KlÃ¤ger
jedenfalls am 25.06.1997 im Bereich des linken Knies eine Arthrose mit
Knorpelschaden entsprechend Kellgren et. al. Grad 3 bis 4 sowie mit chronischen
Kniebeschwerden und funktionellen EinschrÃ¤nkungen (u.a. schmerzhafte
GehstÃ¶rung) vorlag. Dem hat der KlÃ¤ger nichts entgegengesetzt und auch der
SachverstÃ¤ndigeÂ H1 ist â�� ebenso wie B1, dessen Ã¼berzeugende
beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme vom 02.03.2016 als qualifiziertes
Beteiligtenvorbringen verwertbar ist â�� davon ausgegangen, dass beim KlÃ¤ger
eine Gonarthrose i.S.d. BKÂ 2112 im linken Knie bereits im Juni 1997 nachgewiesen
ist. Dass die genannten Ã�rzte maÃ�geblich auf den
entsprechenden Arthroskopiebefund abgestellt haben, ist nicht nur nicht zu
beanstanden, sondern entspricht dem medizinisch-wissenschaftlichen
Kenntnisstand (s.o.).

Damit geht der Hinweis der KlÃ¤gerseite auf die RÃ¶ntgenbefunde, namentlich die
RÃ¶ntgenbilder vom linken Knie (erst) vom 24.09.2008 (nach dem Stichtag) ins
Leere, ebenso wie die (im Wege des Urkundsbeweises verwertbare)
beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme des K1 vom 28.07.2011, die ohnehin schon
keinerlei BegrÃ¼ndung enthÃ¤lt.

Aus den (urkundsbeweislich verwertbaren) Gutachten des M1 nebst ergÃ¤nzender
Stellungnahmen folgt schon deshalb nichts Abweichendes, weil er sich mit der hier
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entscheidungserheblichen Frage, ob beim KlÃ¤ger bereits vor dem 01.10.2002 eine
BK-Gonarthrose im Bereich des linken Knies vorlag, Ã¼berhaupt nicht befasst hat. 

Damit steht fÃ¼r den Senat fest, dass das Vollbild einer Gonarthrose i.S.d. BK 2112
beim KlÃ¤ger bereits am 25.06.1997 erfÃ¼llt war. Zu diesem Zeitpunkt (genauer:
schon im Juni 1995) waren auch die sog. arbeitstechnischen Voraussetzungen der
BK mit einer kumulativen Einwirkungsdauer wÃ¤hrend des Arbeitslebens von
mindestens 13.000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt
einer Stunde pro Schicht gegeben, was der Senat auf die Stellungnahme
Arbeitsplatzexposition des PrÃ¤ventionsdienstes vom 28.07.2021 stÃ¼tzt und der
die KlÃ¤gerseite ebenfalls nichts entgegengesetzt hat. Nur am Rande merkt der
Senat an, dass die Berechnungen des H1 in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme
fehlerhaft sind, weil er als Ausgangspunkt nicht die korrigierte Berechnung des
PrÃ¤ventionsdienstes vom 28.02.2012, sondern die Berechnung vom 08.08.2011,
bei der versehentlich der Zeitraum vom 01.08.1983 bis 31.07.1993 fehlte, zugrunde
gelegt hat.
Wie bereits oben dargelegt, fÃ¼hrt der Umstand, dass beim KlÃ¤ger nach dem
Stichtag, nÃ¤mlich am 08.09.2004, arthroskopisch â�� freilich nicht
rÃ¶ntgenologisch â�� (auch) im Bereich des rechten Knies eine Gonarthrose
entsprechend Grad 3 nach Kellgren et al. nachgewiesen ist, auch dies haben die
SachverstÃ¤ndigen und B1 Ã¼berzeugend und Ã¼bereinstimmend dargelegt, nicht
zur Feststellung der BK 2112, denn dies Ã¤ndert nichts daran, dass die
(einheitliche) â��Erkrankung Gonarthroseâ�� i.S.d. BK 2112 insgesamt bereits vor
dem Stichtag vorlag (s.o. und erneut BSG 20.03.2018, B 2 U 5/16 R, a.a.O., Rn. 21).

Zwar hat das BSG in seinem Urteil vom 20.03.2018 (a.a.O. m.w.N.) ausgefÃ¼hrt,
dass â��jedenfalls theoretisch nicht vÃ¶llig auszuschlieÃ�enâ�� sei, dass sich in
â��besonders gelagerten EinzelfÃ¤llenâ�� feststellen lasse, dass die SchÃ¤den an
den einzelnen Knien auf voneinander unabhÃ¤ngige Einwirkungen, namentlich
Ã¼berwiegend einseitige berufliche Kniebelastungen, zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien,
sodass sie â��ausnahmsweiseâ�� als selbstÃ¤ndige ErkrankungsfÃ¤lle anzusehen
wÃ¤ren. Einen derartigen Ausnahmefall schlieÃ�t der Senat vorliegend aus, denn
dafÃ¼r gibt es schlicht keinerlei Anhaltspunkte. Der KlÃ¤ger hat nicht einmal selbst
auch nur behauptet â�� auch nicht in seiner Befragung durch den
PrÃ¤ventionsdienst -, geschweige denn substantiiert dargelegt, dass er in einem
nennenswerten Umfang jemals und Ã¼berwiegend (sic!) einseitig kniebelastend als
Fliesenleger gearbeitet hat; darauf haben K1 (beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme
vom 07.03.2012, urkundsbeweislich verwertbar) und S1 zutreffend hingewiesen und
Derartiges nicht einmal in ErwÃ¤gung zu ziehen vermocht. Soweit der KlÃ¤ger nur
pauschal gemeint hat, â��es kÃ¶nne nicht exakt erfasstâ�� werden, wie hÃ¤ufig er
â��nur einseitig in der Hocke gearbeitetâ�� habe, geht dies gÃ¤nzlich am
eigentlichen Thema vorbei, denn fÃ¼r einen nur ausnahmsweise (â��theoretisch
nicht vÃ¶llig auszuschlieÃ�endenâ��) anzunehmenden eigenstÃ¤ndigen, isolierten
Erkrankungsfall kommt es nicht darauf an, ob der KlÃ¤ger im Rahmen seiner
beruflichen TÃ¤tigkeit â��auchâ�� einseitig kniebelastend gearbeitet hat, sondern
fÃ¼r eine erneute nur das rechte Knie schÃ¤digende Exposition nach der
Gonarthrose am linken Knie hÃ¤tte er nach dem Stichtag (s. dazu wiederum BSG
a.a.O.) Ã¼berwiegend einseitig kniebelastend arbeiten mÃ¼ssen. DafÃ¼r ist rein
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nichts ersichtlich. 

UnabhÃ¤ngig davon sind beim KlÃ¤ger auch chronische Kniebeschwerden rechts
mit entsprechenden FunktionsstÃ¶rungen im oben dargelegten Sinne als (weitere)
Voraussetzung fÃ¼r die Feststellung einer BK 2112 bezogen auf das rechte Knie gar
nicht dokumentiert, worauf S1 zutreffend hingewiesen hat. Der KlÃ¤ger begab sich
vielmehr im Anschluss an seinen Badeunfall in der TÃ¼rkei mit Verletzung des
rechten Knies (Verdrehtrauma, s. Befund F1 vom 13.08.2003, S. 38 VerwA) in
Behandlung und nicht etwa wegen arthrotischer Beschwerden. Sowohl bei der
spÃ¤teren Untersuchung durchÂ M1 im Juli 2010 als auch bei der Untersuchung
durch H1 im Mai 2013 haben keine FunktionsstÃ¶rungen seitens des rechten Knies
vorgelegen. Erstmals hat dann S1 im Rahmen seiner Untersuchung im MÃ¤rz 2015
rechts ein (nur endgradiges) Streckdefizit von 10Â° â�� bei â��Ã¼bernormalerâ��
BeugefÃ¤higkeit von 140Â° (Normwert: 120Â°, s. Streicher/Pretterklieber in
Anderhuber/Pera/Streicher, Waldeyer â�� Anatomie des Menschen, 19. Aufl. 2012,
S. 107; Arlt in Pschyrembel online, Stichwort â��Kniegelenkâ��, Stand 01/2019) â��
befundet, was freilich nichts an der fehlenden Dokumentation von entsprechenden
chronischen Kniegelenksbeschwerden (rechts) Ã¤ndert. Wie oben schon dargelegt,
mÃ¼ssen die dort genannten diagnostischen Kriterien kumulativ (s. erneut
BSG 20.03.2018, B 2 U 5/16 R, a.a.O., Rn. 18) erfÃ¼llt sein, was sich indes gerade
keinem der vorliegenden Gutachten und auch den Ã¼brigen aktenkundigen
Befundunterlagen nicht entnehmen lÃ¤sst.

AbschlieÃ�end merkt der Senat noch an, dass sowohl der Beteiligtenvortrag als
auch die Ã¤rztlichen Ã�uÃ�erungen im Verfahren ganz Ã¼berwiegend am
eigentlichen Kern des vorliegenden Rechtsstreits (Â§ 6 Abs. 3 Satz 1 BKV)
vorbeigegangen sind. Insbesondere kommt es aus RechtsgrÃ¼nden hier nicht
entscheidungserheblich auf konkurrierende Ursachen an und auch nicht darauf, aus
welchen GrÃ¼nden sich die Kniegelenksbeschwerden des KlÃ¤gers links anders
entwickelt haben als rechts. Ebenso ist unerheblich, dass der KlÃ¤ger die sog.
arbeitstechnischen Voraussetzungen der BK 2112 (bereits im Juni 1995) erfÃ¼llt
hat. Denn all dies Ã¤ndert nichts daran, dass der Erkrankungsfall der
angeschuldigten Berufskrankheit noch vor deren Aufnahme in die BK-Liste eintrat
und dass vorliegend die RÃ¼ckwirkungssperre des Â§ 6 Abs. 3 Satz 1 BKV eingreift.
Den AusfÃ¼hrungen des SG ist weitgehend schon durch die Entscheidung des BSG
vom 20.03.2018 die Grundlage entzogen und soweit es allein auf die
rÃ¶ntgenlogische â��Beurteilungâ�� des K1 abgestellt hat (s. S. 9 UA a.E.), ist dem
aus den oben dargelegten GrÃ¼nden nicht zu folgen.

Mithin kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Es ist im Rahmen des
Berufungsantrags der Beklagten aufzuheben und die Klage ist abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Â 
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